Zeitschrift: Wohnen
Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnitzigen

Wohnbautrager
Band: 37 (1962)
Heft: 9
Artikel: Bekampfung der Bodenspekulation in Italien
Autor: [s.n.]
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-103399

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-103399
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

wartete aber, bis ein Angebot von 1 Million Franken eintraf.
Er verkaufte dann seine Liegenschaft im AusmalB3 von 5 ha.
Die neuen Kdiufer hatten keine groBe Sorge, fiir die Bezah-
lung der Liegenschaft Geld zu erhalten. Innert einer Woche
verkauften sie namlich die Liegenschaft fiir 1,5 Millionen
Franken weiter!

Vom Gewinn von 500 000 Franken hatten sie wenigstens
30 Prozent dem Fiskus abzuliefern.

In manchen Kantonen — und zwar auch industrialisierten
wie den Kantonen Aargau und Glarus — hitten sie keinen
Rappen Grundstiickgewinnsteuern bezahlen miissen!

Auch so noch blieb ihnen ein unverdienter Gewinn von
350 000 Franken. Wer geglaubt hatte, das Land habe nun
seinen hochsten Preis erreicht, sah sich zudem getduscht. Der
neue Kdufer verkaufte die Liegenschaft wenige- Tage spater
fiir 1,8 Millionen weiter!

Fiir etwa 5 ha vollstindig unerschlossenes Land wurden
also heute schon 1,8 Millionen Franken bezahlt. Wer ist das
Opfer dieser unsinnigen, keineswegs mehr gerechtfertigten
Preissteigerung? Wenn der Landpreis zu hoch steigt, wird der
Druck auf die Offentlichkeit, fiir den Boden eine moglichst
gute Ausniitzung zuzugestehen, grof3. Die Planung richtet sich
dann nicht mehr nach dem wirklichen Bediirfnis und der Eig-
nung des Landes, sondern nach der Rendite!

Ein zu hoher Bodenpreis gefihrdet also eine richtige Orts-
und Regionalplanung.

Zudem muf} dann beim Komfort und dem Umschwung um
das Mehrfamilienhaus gespart werden, weil sonst die Miet-
zinse zu hoch steigen. Wenn man diese Nachteile vermeiden
will, muf} jedenfalls der hohe Bodenpreis anteilsmidBig direkt
auf den Mieter iiberwilzt werden.

So oder so sind die Bewohner dieser Hduser mit ithren
Kindern die Leidtragenden der unverantwortlichen Boden-
spekulation.

Wenn man Beispiele wie das eben geschilderte hért, tritt
die Frage nach Ursache und Wirkung in den Hintergrund.
Wesentlicher scheint den Betroffenen und allen denen, die
einmal das gleiche Schicksal erleiden kénnen, die Frage:

Wann wird der Bodenspekulation der Riegel geschoben?

Wir wollen anerkennen, daB es nicht leicht ist, dafiir die
richtigen Malnahmen zu treffen. Zweifellos gibt es aber
Mittel, um gegen die Bodenspekulation vorzugehen, ohne daf
dadurch unser Rechtsstaat oder wesentliche Freiheitsrechte
gefihrdet wiirden. Im wohlverstandenen 6ffentlichen Inter-
esse sollte nicht linger gezogert werden, unsere Gesetzgebung
in diesem Sinne abzuindern.

In der Stadtregion Ziirich werden heute landwirtschaftliche
Liegenschaften nicht etwa bloB zum Fiinf- oder Zehnfachen,
sondern zum Fiinfzig- bis Hundertfachen des landwirtschaft-
lichen Ertragswertes verkauft. Besitzer kleiner Heimwesen
werden durch deren Verkauf iiber Nacht Milliondre. Der
Ubergang landwirtschaftlich genutzten Bodens zu einer andern
Beniitzungsart ermoglicht den bisherigen Eigentiimern die
Realisierung gewaltiger Gewinne, die keineswegs die Frucht
eigener Arbeit sind. Entscheidend bei diesen Verkdufen ist
eben das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Zufolge der
Verknappung des Bodens ist die Nachfrage viel grofer als das
Angebot. Die Verkdufer befinden sich in einer monopolihn-
lichen Stellung und kénnen den Kiufern die Preise gewisser-
maBen diktieren.

Wiéhrend frither bei Wohnbauten in den Stddten die
Kosten des Landerwerbes in der Regel nicht mehr als 10 Pro-
zent der Anlagekosten betrugen, machen sie heute einen we-
sentlich gréBeren Teil derselben aus. Es soll sogar bereits
Fille geben, wo der Ersteller eines bescheidenen Einfamilien-
hauses fiir den Erwerb der nétigen Landparzelle mehr auf-
wenden muflte als fiir die Deckung der Baukosten. VPL

Bekampfung der Boden-
spekulation in Italien

Die italienische Abgeordnetenkammer hat im Dezember 1961
zwei Gesetzesvorlagen verabschiedet, die sich mit der Be-
kdmpfung der Bodenspekulation befassen.

Das eine der beiden Gesetze, die, um rechtskriftig zu wer-
den, noch der Zustimmung des Senates bediirfen, sieht den
Erwerb beziehungsweise die Expropriation von Grundstiicken
durch die Gemeinden vor. Diese Befugnis wird ihnen als In-
strument zur Bekimpfung der Bodenspekulation und als Mit-
tel zur Forderung des Wohnungsbaues und der Stadtplanung
im Rahmen langfristiger Programme zuerkannt.

Der zweite Gesetzesentwurf fithrt eine Abgabe auf dem
Wertzuwachs von Grundstiicken ein, zu deren Erhebung nur
die Gemeinden und Provinzhauptorte mit iiber 50 000 Ein-
wohnern verpflichtet sind. Das Gesetz hat in den Gemeinden
mit mehr als 50 000 Einwohnern eine sich auf zehn Jahre
erstreckende Riickwirkung und in den Gemeinden mit weni-
ger als 50 000 Einwohnern eine Riickwirkung von drei Jah-
ren. Den Gemeinden schreibt es vor, die Halfte des Steuer-
erloses fiir den Erwerb beziehungsweise die Expropriation von
Grundstiicken, fiir die Verbesserung des Stralennetzes und
der offentlichen Dienste zu verwenden.

11-21. Oktoher 1962
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Griitli-Buchdruckerei

Zirich Kirchgasse 17/19 Telefon 322317

empfiehlt sich den Baugenossenschaften
fir die Ausfiihrung ihrer Drucksachen

Genossenschaft

283



	Bekämpfung der Bodenspekulation in Italien

